
Das Führerschein-Vormerksystem
Diese Mitglieder-Info erklärt das neue Führerschein-Vormerksystem, das seit 1. Juli 
2005 in Kraft ist. Sie wurde auf Basis des Wissensstandes zum 1. Juli 2005 erstellt 
und enthält daher vor allem alle Informationen zu den gesetzlich festgelegten 
Vormerkdelikten. Zu Redaktionsschluss stehen aber wichtige Details wie die genauen 
Maßnahmen und deren Kosten noch nicht fest. Diese Info wird ergänzt, sobald diese 
Informationen vorliegen. 

Werfen Sie daher ab und zu einen Blick auf die Internet-Seite des ÖAMTC oder rufen Sie 
uns an. Sie werden unverzüglich über den aktuellen Stand informiert. 

Das Vormerksystem ergänzt das bestehende Straf- und Führerschein-Entzugs-
system um eine Zwischenebene. Wer nicht aufpasst, wird nach mehreren 
Fehltritten den „rosa Schein“ abgeben. Wer mittelschwere Delikte (siehe Seite 2) 
begeht, kann sich nicht einfach durch das Bezahlen der Strafe „freikaufen“, verliert 
aber auch nicht gleich den Führerschein. Bei 13 Delikten erfolgt als „Vorstufe“ 
zum Entzug der Lenkberechtigung eine Vormerkung im Führerscheinregister der 
Wohnsitzbehörde. Der Verkehrssünder darf vorerst den Führerschein behalten, 
sieht aber die „gelbe Karte“. Wiederholungstäter müssen auf die Schulbank. 
Unbelehrbare bekommen nach drei Verstößen innerhalb von zwei Jahren die „rote 
Karte“, müssen also den Führerschein abgeben.

 
Die Meinung des ÖAMTC zum neuen Vormerksystem

Für den ÖAMTC ist das neue Vormerksystem ein erster Schritt in Richtung 
Gesamtreform des Führerscheinwesens. Statt eines Punktesystems mit möglichen 
Schikanen nach harmlosen Übertretungen sind nun Maßnahmen gegen echte 
Hochrisikolenker vorgesehen. Wer leichte Verkehrsübertretungen oder gar 
nur Parkdelikte setzt, braucht keine Vormerkung zu befürchten. Für den 
ÖAMTC sind damit die wesentlichen Forderungen erfüllt, nämlich einerseits die 
Verkehrsteilnehmer vor gefährlichen Rowdys zu schützen, andererseits aber auch 
sicher zu stellen, dass niemand befürchten muss, wegen harmloser Delikte den 
Führerschein zu verlieren.

Welche Delikte sind betroffen?

Die „Vormerkdelikte“ liegen in ihrer Schwere zwischen den Bagatelldelikten, 
die meist mit Organmandat oder Anonymverfügung bestraft werden, und jenen 
schweren Verkehrsübertretungen, die unter besonders gefährlichen Verhältnissen 
oder mit besonderer Rücksichtslosigkeit begangen werden und daher zur 
sofortigen Entziehung der Lenkberechtigung führen müssen. Der „Katalog“ der 
13 Vormerkdelikte wird auf der zweiten Seite dieser Info im Detail dargestellt. 
Wir haben uns auch bemüht, eine möglichst präzise Abgrenzung zwischen leichten 
Übertretungen, Vormerkdelikten und Entziehungsdelikten herauszuarbeiten. 
Beachten Sie aber bitte, dass die Abgrenzung im Einzelfall oft von Details des 
Sachverhaltes und des Strafbescheides abhängen kann. 

ÖAMTC-Mitglieder-Information



  Katalog der  
  Vormerkdelikte

� Fußgänger am Schutzweg 

� zu geringer Sicherheitsabstand 

� Stopptafel missachtet

� rote Ampel missachtet

� Pannenstreifen 1)

� Verletzung des Fahrverbots für 
Kfz mit gefährlichen Gütern
 

� Missachtung der Tunnel-
verordnung bezüglich der 
Beförderung von gefährlichen 
Gütern beim Befahren von 
Autobahntunnel 

� Überfahren einer 
Eisenbahnkreuzung

� technische Mängel am 
Fahrzeug

� mangelhafte Beladung

� Nichtbeachtung der 
Vorschriften zur Kindersicherung
 

� Verstoß gegen Alkohollimit bei 
Führerscheinklassen C und D 
(Lkw ab 7,5 t und Autobus)

� Verstoß gegen Alkohollimit bei 
Führerscheinklassen A, B, C1, F 
(Pkw, Motorrad, Traktor, Wohn-
mobil, Lkw bis 7,5 t, etc.) 

„nur“ Verwaltungsstrafe
(bis €  726)

Fußgänger behindern

ca. 0,6 bis 0,4 Sekunden 
(ab 15 m bei 130 km/h)

nicht angehalten

nicht rechtzeitig angehalten

befahren

_

_

leichte Übertretung, z.B. 
„Rollstopp“ bei Stopptafel 
Verwaltungsstrafe bis €  726 2)

jeder Mangel,  
z.B. ausgefallene Lampe, 
Verwaltungsstrafe bis €  5.000  

Fehler ohne Gefährdung
Verwaltungsstrafe bis €  5.000

leichte Fehler bei der Kinder-
sicherung  (z.B. zu großer 
Kindersitz) 
Organmandat €  36

_

_

Vormerkung plus Strafe 
(€  72 bis 2.180)

Fußgänger gefährden

0,2 bis 0,4 Sekunden 
(7 - 14 m bei 130 km/h)

andere Verkehrsteilnehmer 
behindert (Vorrangverletzung)

nicht rechtzeitig angehalten und 
andere behindert

befahren und Einsatz- bzw. 
Straßendienst-Fahrzeug 
behindert

Übertretung ohne Gefährdung

Übertretung ohne Gefährdung

Blockieren der Geleise und 
Verstoß gegen gelbes oder rotes 
Licht + Umfahren von bereits 
geschlossenen Schranken

schwerer Mangel,  
z.B. völlig abgefahrene Reifen 
Verwaltungsstrafe bis €  5.000
(+ Kennzeichenabnahme)

Fehler mit Gefährdung
Verwaltungsstrafe bis €  5.000

fehlende oder falsch verwendete 
Kinderrückhalte-Einrichtung 
Verwaltungsstrafe bis €  5.000

ab 0,1 Promille 
Strafe €  36 bis 3.633 
(Busfahrer: €  363 bis €  3.633)

ab 0,5 Promille 
Strafe €  218 bis €  2.180

sofortige Entziehung  
(mind. 3 Monate) plus 
Strafe (€  36 bis 2.180)

besondere Rücksichtslosigkeit

unter 0,2 Sekunden 
(unter 7 m bei 130 km/h)
aggressives Drängeln ist sogar 
gerichtlich strafbar

andere Verkehrsteilnehmer 
gefährdet („Beinahe-Unfall“)

nicht rechtzeitig angehalten und 
andere gefährdet

besondere Rücksichtslosigkeit

Verstoß und Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer

Verstoß und Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer

Übertretung unter besonders 
gefährlichen Verhältnissen, z.B.  
mit mehreren Insassen unmittel-
bar vor herannahendem Zug

_

-

ab 0,8 Promille 
Strafe €  581 bis €  5.813
Entziehung ab 3 Monate

ab 0,8 Promille 
Strafe €  581 bis €  5.813 
Entziehung ab 1 Monat

Das sind die 13 Vormerkdelikte

In der ersten Spalte wird das Grunddelikt genannt.
In der zweiten Spalte �nden sich Umschreibungen der „leichten Übertretungen“, 
die meist mit Organmandat oder Anonymverfügung bestraft werden.
In der dritten Spalte wird das besondere Verschulden für die Vormerkdelikte beschrieben. 
In der vierten Spalte �nden sich die Voraussetzungen, die zu einer sofortigen Entziehung 
der Lenkberechtigung führen.

 1)  Mit der 21. Novelle zur Straßenverkehrsordnung (StVO) wird ausdrücklich festgehalten, dass das Befahren eines Pannenstreifens zum   
 Beschleunigen nach einer Panne zulässig und aus Gründen der Verkehrssicherheit erwünscht ist.
 2)  Strafnorm: § 54 Eisenbahngesetz

abweichende Strafrahmen, eventuelle zusätzliche Sanktionen:

-



So funktioniert das neue Vormerksystem 

 Bei der ersten Übertretung aus einem Katalog von 13 schweren Verkehrsverstößen, 
die andere Verkehrsteilnehmer gefährden, gibt es eine Vormerkung im Register. 
Mit dem Strafbescheid wird der Führerschein-Inhaber vor den Folgen von weiteren 
schweren Übertretungen gewarnt. 

 Der ÖAMTC hat sich mit der Forderung durchgesetzt, dass eine Vormerkung erst 
dann wirksam wird, wenn das Verwaltungsstrafverfahren rechtskräftig abgeschlos-
sen ist, also zB die Entscheidung des Unabhängigen Verwaltungssenates vorliegt.

 Nach dem zweiten Delikt aus diesem „Pool“ folgt der behördliche Auftrag, eine 
Maßnahme zu absolvieren, etwa psychologische Nachschulung, Perfektionsfahrt 
in der Fahrschule, Spezialkurs zur Ladungssicherung, Fahrsicherheitstraining oder 
Erste-Hilfe-Kurs. Welche Maßnahmen nach der Bestrafung für bestimmte Delikte 
verhängt werden, soll bis spätestens Mitte August 2005 festgelegt werden.

 Erst wenn diese beiden Schritte keine Besserung gebracht haben und innerhalb 
 von zwei Jahren ein drittes Delikt gesetzt wird, wandert der Führerschein für 
 mindestens drei Monate zur Behörde.

 Jede Übertretung ist nur für die Dauer von zwei Jahren ab ihrer Begehung zu 
berücksichtigen.

 Eine Entziehung der Lenkberechtigung nach dem dritten Vormerkdelikt löscht 
automatisch alle bisherigen Vormerkungen und bringt wieder eine „weiße Weste“.

 Wer aber ein „echtes“ Entziehungsdelikt wie zB Überholen bei absolut nicht ausrei-
chenden Sichtverhältnissen oder Alkoholisierung ab 0,8 Promille setzt, muss damit 
rechnen, dass eine oder zwei „offene“ Vormerkungen die Entziehung um jeweils zwei 
Wochen verlängern. Aus einem Monat werden daher zB mehr als sechs Wochen.

Oft gestellte Detailfragen:

Ist die „Raserei“ im Vormerksystem enthalten?
Schnellfahren um mehr als 40 km/h über dem Limit für das Ortsgebiet oder um 
mehr als 50 km/h auf Freilandstraßen führt – so wie bisher – zur Entziehung 
des Führerscheines; und zwar für zwei Wochen nach der ersten Übertretung 
und für sechs Wochen nach der zweiten. Mit dem Vormerksystem wurde hier 
auch eine Neuerung eingeführt: Nach dem Wiederholungsdelikt muss ein 
Nachschulungskurs absolviert werden. Die Kosten dafür liegen bei etwa €420,–

Was geschieht, wenn mehrere Vormerkdelikte gleichzeitig begangen werden?
Werden zwei oder mehr Übertretungen aus dem Vormerkkatalog gesetzt, wird 
sofort eine Maßnahme angeordnet. Die Lenkberechtigung wird aber erst nach 
einem weiteren Folgedelikt entzogen.

Hilfe und Beratung bietet die Rechtsberatung des ÖAMTC, erreichbar über Ihren 
Landesclub, im Notfall auch rund um die Uhr: Tel. (01) 25 120 00.


